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eines Privatfluffes bilden, ift der Gebrauch des Waflers zum Trinken md 

Schöpfen einem “Jeden geftattet, jofern e8 nach Entfcheidung der Ortspolizei- 

behörde ohne Gefahr für die Bejchädigung des Ufers gefchehen kann. Be- 
jondere Beltimmungen über die Einführung von Steinen, Sand, Erde und 
jonftigen Materialien enthalten die SS Aımd 5a. a. ©. (VBergl. Kapitel -IT Nr. 2). 

Die Benugung nicht öffentlicher Gewäffer vichtet fich im Allgemeinen nach 
privatrechtlichen Beftimmungen, gemeine Gefahr berechtigt die Volizeibehörde auch 
hier zu Eingriffen. 

N. Benußung für den Derkehr. 

- Die Benugung der öffentlichen Gemwäfjer für den öffentlichen Verkehr ift 
an fich einem Jeden gejtattet, die Wafjerftvaße unterjcheidet fich in diejer Be- 
ziehung nicht von den öffentlichen Straßen auf dem feiten Lande. eder, deijen 
Verkehr fich auf der Wafjerftraße bewegt, hat indeffen die von den zuftändigen 
Behörden erlaffenen Anordnungen zu beachten. Diejelben finden ich theilweije 
in einheitlichen Polizeiverordnungen zufammengeftellt, theilweife find je nach Be- 
darf einzelne Arten der Verfehrsausübung polizeilich geordnet oder fir Kleinere 
Slußabjchnitte örtlich begrenzte Verordnungen erlafjen. 

Die maßgebenden VBorfchriften für die Weichfel faßt die Bolizeiverordnung, 
betreffend die Ausübung der Schiffahrt und Flößerei auf der Weichjel und der 
Nogat, jowie auf dem jchiffbaren Theil ihrer Nebenflüffe (die Drewenz von 

Leibitfch abwärts und die jchiffbaren Strecken des Ferfe- und des Schwarzwafjer- 
flufjfes), vom 7. März 1895 (Beilage zum Ahmtsbl. der Kol. Neg. zu Danzig 

Jr. 13) zufammen. Diefelbe enthält in den SS 1—5 Allgemeine Vorfchriften 
zur Sicherung des Schiffsverfehrs und der Flößerei (verantwortlicher Führer, 
Kontrolle der Mannfchaften, Ausrüftung der Schiffe und Flöße mit den für den 
Betrieb nothwendigen Gegenjtänden und Nettungsvorrichtungen), 

S 6 Beitimmungen über die Bordhöhe der Fahrzeuge, 
» 7 über deren Bemannung, 

» 9 über die Maße und Benennung der Flöße, 
„ 10—20 und 22 allgemeine Borjchriften für den DBerfehr der Fahrzeuge 

und Zlöße (Wettfahrten, Abjtände, Ueberholen, VBorbeifahren an tief 
geladenen Fahrzeugen, Verhalten der Auder- und Segelboote, jowie der 
fleinen Schiffe unter 20 Tonnen Tragfähigkeit), 

„ 23 über Vorbeifahren an Fähren, 
» 24 Fahrt durch Brüden, 
„ 25 Schuß der Telegraphenfabel und fonftiger ähnlicher Einrichtungen, 
„ 26 Verhalten bei ungenügender Fahrtiefe, 
» 27 Berhalten bei Dunkelheit, Nebel und Schneefall, 
„ 28 Verhalten gegenüber den Strombanarbeiten, 
„ 29 Schonung der Schiffahrts- und Warnungszeichen, 

„ 30 Verhalten in Ntoth und Gefahr, 
„ 32—37 Anlegen und Ankern,
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$ 46 Transport von Sprengitoffen, 
„ 47 md 48 Bezeichnung der Schiffe und Flöße, 
„ 49 DBerftauung der Ladungen. ; ; 

Bejondere Polizeiverordnungen beftehen für einzelne Brücken, Fähren 

und Häfen. 

IM. Landwirthfhaftlihe Benußung. 

Die Frage, ob bei Anträgen eines Uferbefizers auf Einväumung oder Be- 
fchränfung von Nechten behufs Ausführung oder Erhaltung von Bewäfjerungs- 
anlagen ein überwiegendes Landeskulturinterejfe vorwaltet (SS 30—32 de3 Ge- 

jeßes vom 28. Februar 1843), ift nad) $ 76 des Zuftändigfeitsgejeges: vom 
1. Auguft 1883 von dem Kreis-(Stadt-)Ausjchuffe zu entjcheiden. Den Anträgen 
müffen ein Situationsplan, die erforderlichen Nivellements und ein jachverjtändiges 
Gutachten beigegeben fein, auch müfjen fie die Erklärung enthalten, daß PBro- 
vofant bereit ift, die Koften der von den Behörden für nothwendig erachteten Er- 
mittehmgen zu tragen und auf Verlangen vorzufchteßen, auch die Provofaten 
vollftändig zu entfchädigen ($ 31 Gefeg vom 28. Februar 1843). Behufs 
Prüfung des Antrages an Ort und Stelle und VBernehmung der Betheiligten 
ernennt der Ausschuß einzelne feiner Mitglieder oder andere Sachverftändige, 

welche das Ergebniß der Erhebung unter Beifügung ihres Gutachtens feitzu- 
jtellen haben. 

Der Kreis-(Stadt-Ausfchuß befchließt jodann über die Vorfrage, ob ein 

überwiegendes Landesfulturinterefje vorwaltet; gegen feinen Bejchluß findet nach 
$ 121 des Landesverwaltungsgejeges vom 30. Juli 1883 die Bejchwerde an 
den Bezirksausfchuß ftatt. Nach endgültigem Abjchluß diejes Vorverfahrens er: 
nennt der Kreis-(Stadt-JAusjchuß die Kommifjarien für das fernere Verfahren, 
welche nach) Maßgabe der SS 33—88 des Gejebes vom 28. Februar 1843 
unter Mitwirkung des Landraths und unter Berücjichtigung des öffentlichen 
Sntereffes die gejtellten Anträge zu prüfen und den Plan für die Ausführung, 
Einrichtung und Benugung der Anlage aufzuftellen haben. Dabei haben fich die 
Kommiffarien nach $ 39 a. a. D. die gütliche Beilegung der Streitpunfte mög- 
licht angelegen fein zu lafjen. Der Plan ift den Parteien zur Erklärung vor- 
zulegen umd jodann mittelft gutachtlichen Berichts dem Kreis-(Stadt-)Ausjchuffe 
einzureichen: Diefer muß nach $ 41 a.a.D. in Hinficht auf die Art der Aus- 
führung, der Anlagen und deren Benußung, fowie rückichtlich der zur Ueber- 
wachung derjelben nöthigen Maßregeln Alles feititellen, was im bejonderen, wie 

. im öffentlichen Sntereffe erforderlich ift. Der Ausfchuß bejchließt demnächft über 
die Genehmigung der Anträge und die Zuläffigkeit der erhobenen Widerfprüche 
und jtellt die Bedingungen der Ausführung und Benugung, fowie eine Frift 
feft, binnen welcher die Anlage von dem Unternehmer bei VBerluft feines Nechtes 
ausgeführt fein-muß. Gegen den Beichluß ift der Antrag auf mündliche Ver: 
handlung im Berwaltungsitreitverfahren zugelaffen, das Urtheil Fann mittelft der 
Berufung an den Bezivksausfhuß und der Nevifion an das Oberverwaltungs-


